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Rechtssatz

Als Rodung iS des ForstG ist auch eine Begrünung zwischen Bäumen rund um eine Bewirtschaftungshütte, welche mit

Edelgehölzen aufgeforstet wurde, zu quali zieren, weil eine Rodung eine Fällung nicht voraussetzt und kann ?

insbesondere unter Bedachtnahme darauf, dass diese Begrünungsmaßnahmen unmittelbar angrenzend an die Hütte

durchgeführt wurde ? davon ausgegangen werden, dass dadurch auch diese Fläche zu anderen Zwecken als zur

Waldkultur verwendet wurde.

Schlagworte

Rodung, Begrünungsmaßnahmen, Begrünung ohne Fällen von Bäumen, Waldkultur

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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